
RATHAUSKORRESPONDENZ
Herausgeberu .verantw ,Redakteür:

Karl Hona y
107

Wien,amMontag,den21. März1927
0

DasFahrtbegünstigungsbüroderStrassenbahnengeschlossen.WegenUeber-¬
siedlungbleibt dasFahrtbegünstigungsbüroderstädtischenStrassenbahnen
vom25 ,Märzbis einschliesslich 5 .April für den Parteienverkehrgeschlos-¬

sen .DasBürowirdin dieRahlgasseNr . 3verlegt .Vom6 .Aprilangefangen
könnenFahrpreisermässigungennurmehrdorteingebrachtwerden.

UnzulässigeBerufungaufbaupolizeilicheAufträge .Die" Bau -undTerrain¬
A . . "in WienschicktanHauseigentümerein Rundschreiben,in demmitge-¬
teilt wird ,dass der in dembetreffenden Hausbefindliche gemauerteKanal

in der nächsten Zeit zufolge Auftragesder Baupolizei(Magistratsabteilung
36 )gegeneineSteinzeugrohrleitungausgewechseltwerdenmuss .DieGesell¬
schaft bietet gleichzeitig sich zur Durchführung dieser Arbeit an .DerMa¬

gistratmachtdaraufaufmerksam,dassdieMitteilungender" Bau-undTer
raineA . G,vollständigaus der Luftgegriffensind .DieGesellschafthat

keinerleiBerechtigungsichaufeinenzuerwartendenbaupolizeilichenAuf¬
trag zu berufen .Die Hauseigentümer ,die ein solches Rundschreibenjetzt

nocherhaltensollten ,werdenersuchtesandieMagistratsabteilung36im
NeuenRathauszuschicken.
SitzungenvonBezirksvertretungen.AmDienstagden22 ,Märzumhalbfünf
Jhr nachmittagshält die BezirksvertretungWiedenimGemeindehausinder
Schäffergasse3 eine öffentliche Sitzungab .DienächsteSitzungderBe¬
zirksvertretungBrigittenauwirdamMontag ,den26 .Märzumhalb7Uhe
abendsabgebalben.
AmDöblingerFriedhofwerdenSchachtgräberwieder-belegt.Nachdem1 .Juni
1927werdendie Schachtgräberin denGruppen15 ,16und17amDöblinger
Friedhofwiederbelegt .EnterdigungenvonLeichenrestenauf diesenGräbern
sindnurvorderWiederbelegungzulässig .DieGesucheumsolcheEnterdi¬
ungenmüssenbis längstens30 .April bei der Magistratsabteilung12in
Vien , . ,Rathausstrasse9 ,eingebrachtwerden .Nachdem1 .Juniwerden
die Grabkreuze von diesen Gräbern entfernt .Parteien ,die innerhalb eines

ahresihr EigentumsrechtandiesenGrabkreuzennachweisen,erhaltensie
vonder Gemeindeausgefolgt ,wenndie Kostender Abräumungersetztwerden.

VersobärfungdesBauchverbotesbeiöffentlichenVeranstaltungen.Rkannt
lich ist das Rauchenin allen Räumlichkeiten ,die unter dieBestimmungen

desTheateroderKinogesetzesfallen ,gesetzlichverboten.InAusstal-¬
lungsräumen ,öffentlichen Unterhaltungs -und Belustigungsstätten ,auf
TribünenvonSportplätzenu . . . ,die ebenfalls einer erhöhtenFeuersge-¬

fahrausgesetztsind ,fehltebishereinegesetzlicheHandhabe,umdie
UebertretungdesRauchverbotesbehördlichzuahnden .AufAntragderPo¬
lizeidirektion hat nunder Magistrateine Kundmachungerlassen ,inder
verordnetwird ,dass das Rauchenunddie VerwendungvonFeuerundoffe¬

nemLicht ,bei öffentlichen Veranstaltungen in allen Räumenverboten ist ,
indenendiesesVerbotaufbehördlichenAuftragdurcheineentsprechende
Aufschriftzu ersehenist .Eskommenhier insbesondereMessen ,Ausstel¬

lungen ,Kleiderablagen,Umkleideräume,Holzbauten ,TribüneninBetracht,
UebertretungendieserKundmachungwerdenmitGeldstrafenbiszuzweihun¬
dert Schilling oder mit Aprest bis zu vierzehn Tagenbelegt .
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